
Humboldt-Universität Berlin WiSe 2005/06        PD Dr. Eva Kocher
Effektive Durchsetzung 

von Gleichberechtigung und Diskriminierungsverboten

Zur Vorbereitung des Termins am 10.1.2006:

1.
Was können Gründe für die Einrichtung jeweils spezifischer Gleichstellungsstellen für 
einzelne Diskriminierungsmerkmale sein? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile?

Siehe die Literaturhinweise zur letzten Stunde:
Art. 13 der Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG (ähnlich Art. 8a der Geschlechter-Gleich
behandlungsrichtlinie 76/207/EWG in der Fassung der Richtlinie 2002/73/EG): 

 (1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere Stellen, deren Aufgabe darin 
besteht, die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Personen 
ohne Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu fördern. 
Diese Stellen können Teil einer Einrichtung sein, die auf nationaler Ebene für den 
Schutz der Menschenrechte oder der Rechte des einzelnen zuständig ist.
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß es zu den Zuständigkeiten dieser Stellen 
gehört,
— unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbände, der Organisationen oder 
anderer juristischer Personen nach Artikel 7 Absatz 2 die Opfer von Diskriminie
rungen auf unabhängige Weise dabei zu unterstützen, ihrer Beschwerde wegen 
Diskriminierung nachzugehen;
— unabhängige Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung durchzuführen;
— unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfehlungen zu allen Aspekten 
vorzulegen, die mit diesen Diskriminierungen in Zusammenhang stehen.
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§§ 25 ff des Bundestagsbeschlusses für ein ADG aus diesem Jahr (letztlich wegen 
Diskontinuität nicht in Kraft getreten) (siehe zusätzlichen Link auf der Website)
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Was halten Sie von den Vorschlägen, die Pfarr auf S. 265 ff macht? 
Wie sehen Sie das mögliche Verhältnis zu einer „unabhängigen Stelle“?


